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Gericht entscheidet gegen Stadtwerke
Jena: Kundeninformation mangelhaft

Das Landgericht Gera entschied, dass Stadtwerke Jena
2021 Kunden unzureichend über Preiserhöhungen

informierten, brechend das Energiewirtschaftsgesetz.

In einem richtungsweisenden Urteil hat das Landgericht Gera die
Stadtwerke Jena dafür verurteilt, dass sie ihre Kunden im Jahr
2021 nicht ausreichend über bevorstehende Preiserhöhungen
und andere Änderungen informiert haben. Dieser Verstoß gegen
das Energiewirtschaftsgesetz sorgt nicht nur für Aufregung unter
den Verbrauchern, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die
Praktiken großer Energieanbieter in Deutschland.

Die Klage, eingereicht vom Bundesverband der
Verbraucherzentralen, hebt hervor, dass wichtige Informationen
oft im Kleingedruckten versteckt wurden. Ein
Sonderkündigungsrecht, das für viele Kunden von Bedeutung
sein könnte, war beispielsweise auf der zweiten Seite eines
Schreibens untergebracht, umgeben von hervorgehobenen
Passagen, die die Aufmerksamkeit der Leser ablenkten. Das
Gericht hob hervor, dass diese Informationen leicht übersehen
werden konnten, was zu einem massiven Informationsdefizit für
die betroffenen Kunden führte.

Unzureichende Kommunikation der
Stadtwerke

Die Stadtwerke Jena informierten ihre Kunden im Wesentlichen
nur über die Website über Änderungen ihrer
Vertragsbedingungen. Laut Fabian Tief, einem Referenten im



Team Rechtsdurchsetzung beim Verbraucherzentrale-
Bundesverband, ist dies nicht ausreichend. Die Verbraucher
müssen einfach und klar über Preiserhöhungen,
Vertragsänderungen und Kündigungsrechte informiert werden,
um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Dieses Urteil kommt nicht von ungefähr. In der Zeit des Anstiegs
der Energiepreise, der im Sommer 2021 seinen Höhepunkt
erreichte, führte der Verbraucherzentrale-Bundesverband eine
umfassende Analyse der Preiserhöhungen (von Oktober 2021 bis
April 2022) durch. Dabei wurden über 180 Schreiben von etwa
70 verschiedenen Anbietern unter die Lupe genommen. Die
Ergebnisse zeigten, dass viele Energielieferanten ihre
rechtlichen Informationspflichten nicht ernst nahmen.

Durch den zunehmenden Druck auf die Branche forderte der
Verbraucherzentrale-Bundesverband schließlich mehrere
Unterlassungen. Die Stadtwerke Jena jedoch reagierten nicht
und unterzeichneten keine Unterlassungserklärung, was zur
Einreichung der Klage führte. Diese Situation verdeutlicht nicht
nur die unzureichende Informationspolitik mancher Anbieter,
sondern auch die entscheidende Rolle, die
Verbraucherschutzverbände spielen, um faire Bedingungen auf
dem Energie-Markt durchzusetzen.

Sind die Verbraucher wirklich ausreichend geschützt? Das Urteil
des Landgerichts Gera könnte als Warnsignal an andere
Energieanbieter interpretiert werden, die ebenfalls derartige
Informationspflichten vernachlässigen. Die Transparenz in der
Kommunikation ist nicht einfach ein gutes Geschäft, sondern
eine gesetzliche Anforderung, die für den Schutz der
Verbraucher unerlässlich ist. Das Vertrauen in die
Energiebranche hängt maßgeblich von der Fähigkeit der
Anbieter ab, offen und ehrlich über ihre Geschäftsbedingungen
zu kommunizieren.



Details
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